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Kontoantrag - Kundendaten

Antragsteller

Baustelle

Bankverbindung und Zahlungsweise (Pflichtangabe bei Rechnungskunden)

* Firma / Name Registergericht Handelsregisternummer

* Straße / Hausnr. * PLZ * Ort / Ortsteil

* Telefon * Kontakt E-Mail-Adresse

Ausweisnummer und ausstellende Behörde
Für diese E-Mail-Adresse wird automatisch ein Administrator-Zugang mit 
Vollzugriff für unseren Baustoffhandel Online Shop erstellt.

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden)

Firma / Name

Straße / Hausnr. PLZ Ort / Ortsteil

Telefon

IBAN BIC Kreditinstitut

Ich / wir beantrage/n die Einrichtung eines Kundenkontos bei der Mölders Gruppe:  privat

gewerblich

Lastschrift sofort von meinem Konto mit 3 % Skonto (bitte SEPA-Basislastschrift-Mandat ausfüllen)*

Überweisung innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto, 14 Tage ohne Abzug*

Barzahlung

Abweichende E-Mail Adresse für den Rechnungsversand, zu oben stehender E-Mail Adresse:

Ich möchte statt per E-Mail meine Rechnung auf dem digitalen Versand (bspw. XRechnung, ZUGFeRD) 
zugeschickt bekommen.

Ich möchte über besondere Angebote der Mölders-Gruppe informiert werden - per Post/E-Mail (bitte 
unzutreffendes streichen)

Wenn Skonto vereinbart wird, gilt dieser nur auf den Warenwert. Auf Frachten, Dienstleistungen, Leihgebinde, Paletten und andere nicht skontierfähige 
Leistungen/Waren, darf kein Skonto gekürzt werden!

Sie kaufen mit Ihrer Mölders-Kundennummer ganz bequem in allen Niederlassungen der hagebaumarkt Mölders GmbH und unseren Fachhandelsstandorten 
der Mölders Baucentrum GmbH ein. Grundsätzlich handelt es sich bei unseren Kundenkonten um Sofortzahler - Konten. Eine Lieferung auf Rechnung* bieten 
wir Ihnen nach Rücksprache mit Ihren Ansprechpartnern vor Ort gern an ( *Bonität vorausgesetzt).
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich die Mölders Holding GmbH, Ludwig-Ehlers-Str. 14, 29549 Bad Bevensen, eine Bonitätsauskunft 
einzuholen. Die umseitig beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verkauf, Zahlung und Lieferung unter dem erweiterten Eigentumsvorbehalt bis 
zur vollständigen Zahlung erkenne ich mit meiner Unterschrift als Antragsteller bzw. rechtlicher Vertreter der Firma/des Unternehmens an.

Durch Firma Mölders auszufüllen

* Branche * Wunschlimit * Legitimierung ist 
erfolgt

* Sachbearbeiter Vertreter

* Ort, Datum * Name Antragssteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter

* Unterschrift Antragsteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter
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SEPA-Basislastschrift-Mandat

* Name der / des Zahlungspflichtigen

* Straße / Hausnummer * PLZ * Ort / Ortsteil

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein/auf unser Konto gezogene/n Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen.Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger:

Bankverbindung

* IBAN * BIC * Kreditinstitut

* Ort / Datum

* Unterschrift Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger

Mölders Baucentrum GmbH - Sitz der Gesellschaft: Am Funkturm 23, 29525 Uelzen
Niederlassung Adendorf Elba 2 21365 Adendorf
Niederlassung Hamburg Am Stadtrand 60 22047 Hamburg
Niederlassung Lüneburg inkl. hagebau-kompaktmarkt Lüneburger Str. 7 21335 Lüneburg
Niederlassung Tangermünde Gewerbepark 20 39590 Tangermünde
Niederlassung Uelzen Am Funkturm 23 29525 Uelzen
Gläubiger-ID Mölders Baucentrum GmbH: DE 40ZZZ00000519266

hagebaumarkt Mölders Adendorf GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders Adendorf GmbH:

Artlenburger Landstr. 55
DE 93ZZZ00000519282

21365 Adendorf

hagebaumarkt Mölders GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders GmbH:

Ludwig-Ehlers-Straße 14
DE 67ZZZ00000519265

29549 Bad Bevensen

hagebaumarkt Boizenburg GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Boizenburg GmbH

Berliner Str. 32
DE 80ZZZ00002050758

19258 Boizenburg

hagebaumarkt Mölders Brandenburg GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders Brandenburg GmbH:

Brielower Landstraße 19
DE 39ZZZ00001337673

14772 Brandenburg a. d. Havel

hagebaumarkt Burgdorf GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Burgdorf GmbH

Lise-Meitner-Str. 2
DE 79ZZZ00001516888

31303 Burgdorf

hagebaumarkt Celle GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Celle GmbH

Vor den Fuhren 2
DE 09ZZZ00001516887

29221 Celle

hagebaumarkt Mölders Dannenberg GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders Dannenberg GmbH:

Ordasstr. 34
DE 51ZZZ00000519262

29451 Dannenberg

hagebaumarkt Mölders Tangermünde GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders Tangermünde GmbH:

Hansepark
DE 94ZZZ00000519264

39590 Tangermünde

hagebaumarkt Uelzen GmbH & Co. KG
Gläubiger-ID hagebaumarkt Mölders Uelzen GmbH & Co. KG

Uhlenköperpark
DE 12ZZZ00000519285

29525 Uelzen

hagebaumarkt Wentorf GmbH
Gläubiger-ID hagebaumarkt Wentorf GmbH

Stöckenhoop 25
DE 52ZZZ00002193755

21465 Wentorf
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Anhang Mölders Baucentrum GmbH

Geschäftsführer oder Vertretungsberechtigter

Mitarbeiter Buchhaltung

Mitarbeiter Einkauf

Bauleiter

weitere einkaufsberechtigte Person

Name, Vorname Registergericht Handelsregisternummer

Telefon Fax E-Mail-Adresse

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) E-Mail-Adresse für Online Shop (falls abweichend)

Name, Vorname Einkaufsberechtigt:

Ja Nein

Telefon Fax E-Mail-Adresse

Name, Vorname Einkaufsberechtigt:

Ja Nein

Telefon Fax E-Mail-Adresse

Name, Vorname Einkaufsberechtigt:

Ja Nein

Telefon Fax E-Mail-Adresse

Name, Vorname Telefon Fax

Name, Vorname Telefon Fax

Name, Vorname Telefon Fax

* Ort, Datum * Name Antragssteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter

* Firmenstempel und Unterschrift Antragsteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter
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GbR Anhang zum Kontoantrag für gewerbliche Kunden

Auflistung aller Gesellschafter der o. g. GbR:

1. Name Vorname Straße / Hausnummer

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) PLZ / Ort

* Ort, Datum * Unterschrift GbR-Gesellschafter

2. Name Vorname Straße / Hausnummer

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) PLZ / Ort

* Ort, Datum * Unterschrift GbR-Gesellschafter

3. Name Vorname Straße / Hausnummer

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) PLZ / Ort

* Ort, Datum * Unterschrift GbR-Gesellschafter

4. Name Vorname Straße / Hausnummer

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) PLZ / Ort

* Ort, Datum * Unterschrift GbR-Gesellschafter

5. Name Vorname Straße / Hausnummer

Geburtsdatum und -Ort (Pflichtangabe bei Rechnungskunden) PLZ / Ort

* Ort, Datum * Unterschrift GbR-Gesellschafter

Kundennummer
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Anhang hagebaumärkte der Mölders-Gruppe

Partnercard Nummer

*

*Anwendbar und gültig in allen hagebaumärkten der Mölders-Gruppe.
  Nicht anwendbar in unseren Fachhandelsstandorten der Mölders Baucentrum GmbH

* Ort, Datum * Name Antragssteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter

* Unterschrift Antragsteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei 
Bestandskunden, Ihre Bonität.
Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten.
Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform Boniversum GmbH.
Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden 
Sie hier:
Für Verbraucher: Informationen nach EU-DSGVO | Boniversum

h�ps://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informa�onen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher

hagebaumarkt Mölders Adendorf GmbH Artlenburger Landstr. 55 21365 Adendorf

hagebaumarkt Mölders GmbH Ludwig-Ehlers-Straße 14 29549 Bad Bevensen

hagebaumarkt Boizenburg GmbH Berliner Str. 32 19258 Boizenburg

hagebaumarkt Mölders Brandenburg GmbH Brielower Landstraße 19 14772 Brandenburg a. d. Havel

hagebaumarkt Burgdorf GmbH Lise-Meitner-Str. 2 31303 Burgdorf

hagebaumarkt Celle GmbH Vor den Fuhren 2 29221 Celle

hagebaumarkt Mölders Dannenberg GmbH Ordasstr. 34 29451 Dannenberg

hagebaumarkt Mölders Tangermünde GmbH Hansepark / Kirschallee 11 39590 Tangermünde

hagebaumarkt Uelzen GmbH & Co. KG Uhlenköperpark / Bahnhofstraße 2 29525 Uelzen

hagebaumarkt Wentorf GmbH Stöckenhoop 25 21465 Wentorf
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1. Geltung
a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und 
Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (im Folgenden 
„Kunden“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen und Leis-
tungen schließt. Ist der Kunde Unternehmer, so gelten sie auch für alle 
künftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote an den Kunden, selbst 
wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
b) Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwen-
dung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, 
das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung 
jener Geschäftsbedingungen.

2. Unverbindlichkeit von Leistungsdaten
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
Der Kunde ist verpflichtet, solche Informationen in unseren Angeboten, 
Auftragsbestätigungen und Bestellungen zu prüfen und zu bestätigen, ins-
besondere wenn die Mengenermittlung und Produktspezifikation durch uns 
erfolgt sind. Da die Mengen einen deutlichen Einfluss auf die Kalkulation 
haben, behalten wir uns vor, bei nachträglich deutlicher 
Reduzierung der Menge oder nicht kompletter Abnahme der vorher verein-
barten Leistungen unsere Abgabepreise nachträglich zu korrigieren oder 
einen entsprechenden Schadenersatz zu verlangen. Bei Produkten aus 
unserer Ausstellung handelt es sich um Durchschnittsmuster, deren tat-
sächliche Optik zulässig abweichen kann.

3. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht des Kunden
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehal-
tung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

4. Anlieferung
a) Eine vereinbarte Anlieferung setzt voraus, dass der Lieferort auch mit 
schwerem LKW schadenfrei erreichbar ist. Lieferung „frei Baustelle/frei 
Lager" bedeutet Anlieferung ohne Abladen. Sofern Abladen vereinbart ist, 
erfolgt das Abladen direkt am Fahrzeug und ohne Vertragen am Anlieferort.
b) Es ist eine maximale Wartezeit bis zum Beginn der Entladung am Liefer-
ort von 30 Minuten kostenfrei. Danach wird die entstandene Wartezeit kos-
tenpflichtig.
c) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware am Lieferort durch eine autorisierte 
Person abzunehmen. Sollte ihm dies nicht möglich sein, sind die Parteien 
sich einig, dass eine ordnungsgemäße Lieferung der Ware auch dadurch 
erfolgen kann, dass unser Erfüllungsgehilfe die Ware am vereinbarten Lie-
ferort ablädt und selbst den Anliefernachweis ausfüllt und damit der Gefah-
renübergang der Ware auf den Kunden jedenfalls im Zeitpunkt des Abla-
dens erfolgt.

5. Liefertermine
a) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und 
Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 
schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist. Sofern Ver-
sendung vereinbart worden ist, beziehen sich Lieferfristen und -termine auf 
den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 
dem Transport beauftragten Dritten. Sollten wir einen vereinbarten Liefer-
termin nicht einhalten, so hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene 
Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall 8 Tage unterschreiten darf.
b) Wir haften nicht für die Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzö-
gerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstö-
rungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von behörd-
lichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verur-
sacht worden ist, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse 
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, 
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorüberge-
hender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder ver-
schieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kun-
den infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung 
nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns 
gegenüber vom Vertrag zurücktreten.
c) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder 
wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, 
unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach 
Maßgabe von Ziffer 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beschränkt.

6. Kreditierung und Zahlungsverzug des Kunden
Zwischen den Parteien besteht Klarheit, dass es sich bei Lieferung auf 
Rechnung um ein kreditähnliches Geschäft handelt. Zu diesem Zweck räu-
men wir dem Kunden ggf. einen Warenkreditrahmen ein. Wir sind berech-
tigt, die wirtschaftliche Situation des Kunden zu prüfen. Der Kunde ist ver-
pflichtet, uns über eine gravierende Verschlechterung seiner wirtschaftli-
chen Situation zu informieren. Wenn sich der Kunde über den eingeräum-
ten Warenkreditrahmen hinaus oder mit einer Rechnung im Zahlungsver-
zug befindet, besteht von uns keine weitere Lieferverpflichtung und die 
Berechtigung, von bestehenden Verträgen zurückzutreten.

7. Mängel
a) Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschliefe-
rungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung schriftlich anzu-
zeigen; zu beanstandende Waren/Lieferungen dürfen nicht – auch nicht teil-
weise – verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit unse-
ren kaufmännischen Kunden findet der vorstehende Satz keine Anwendung 
und es gelten die §§ 377 ff. HGB mit einer unverzüglichen Rügepflicht bin-
nen 2 Tagen.
b) Soweit wir zur Mängelhaftung gesetzlich verpflichtet sind, werden wir 
nach unserer Wahl Nacherfüllung im Wege der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung leisten. Soweit der Kunde Unternehmer ist, ist er verpflichtet, uns 
bei fehlschlagender Nachbesserung oder Nachlieferung schriftlich eine 
Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzen, bevor er die weitergehen-
den gesetzlichen Nacherfüllungsansprüche sowie ggf. weitere Schadenser-
satzansprüche geltend machen kann.
c) Soweit der Kunde Unternehmer (§ 14 BGb) ist, beträgt die Gewährleis-
tungsfrist ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, 
ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Ver-
käufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzli-
chen Vorschriften verjähren.

8. Sonstige Haftung
a) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder 
falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Ver-
tragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils 
auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 8 eingeschränkt.
b) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Orga-
ne, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
c) Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die 
d) Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung, deren Freiheit von Rechtsmän-
geln sowie solchen Sachmängeln, die die Funktionsfähigkeit oder 
Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie 
Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwen-
dung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von des-
sen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.
e) Soweit der Verkäufer gem. Ziffer 8 lit. b) dem Grunde nach auf Scha-
densersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer 
bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausge-
sehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte vor-
aussehen müssen. Mittelbare Schäden (wie z.B. Stillstandskosten) und Fol-
geschäden (wie z.B. Konventionalstrafen), die Folge von Mängeln des Lie-
fergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schä-
den bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typi-
scherweise zu erwarten sind. Ein Ersatz für Folgeschäden wie z.B. Still-
standskosten ist ausgeschlossen, soweit diese durch die nicht ordnungsge-
mäße Überprüfung der Ware entstanden sind.
f) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in 
gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestell-
ten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
g) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird 
und diese Auskünfte und diese Beratung nicht zu demvon ihm geschulde-
ten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies 
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
h) Die Einschränkungen dieser Ziffer 8 gelten nicht für die Haftung des Ver-
käufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für vereinbarte Beschaffenheits-
merkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Skonto
Wurde mit Kunden ein Skonto vereinbart, gilt dieser nur auf den ausgewie-
senen Warenwert ab Herstellerwerk ohne Fracht- und Dienstleistungskos-
ten, auch wenn diese nicht gesondert auswiesen sind.

10. Geltung der VOB/B und VOB/C
Übernehmen wir auch die Verlegung, Einbau oder Montage von Baumate-
rialien oder Bauelementen, ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB/B) für eindeutig als bloße Bauleistung abgetrennte Teile der vertragli-
chen Leistungen Vertragsgrundlage. Einsicht in die Vertragsbedingungen 
der VOB/B und ggf. die technischen Vorschriften der VOB/C bieten wir an. 
Die VOB/B wird auf Wunsch zugesandt.

11. Rücknahme
Auf Kommission oder in Strecke bestellte oder gelieferte Ware wird von 
uns grundsätzlich nicht zurückgenommen. Die 
Rücknahme von unversehrter und original verpackter Lagerware bedarf der 
Vereinbarung, wobei wir uns vorbehalten, Rücknahmekosten von 20% des 
Warenwertes zu berechnen. Frachtkosten, auch im Warenpreis enthaltene, 
können nicht gutgeschrieben werden. Sackwaren sind grundsätzlich von 
der Rücknahme ausgeschlossen. Rückzunehmende Waren oder Ladehilfs-
mittel sind grundsätzlich eine Bringschuld des Kunden. Ladehilfsmittel wer-
den gegen eine Gebühr für Abnutzung und Handling gutgeschrieben.

12. Eigentumsvorbehalt
a) Sämtliche Lieferungen und Leistungen von uns erfolgen unter dem ein-
fachen und verlängerten Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 ff. BGB.
b) Soweit der Kunde ein Unternehmer ist, wird zudem unter dem erweiter-
ten Eigentumsvorbehalt geleistet und geliefert.

(Gültig für alle Betriebe der Mölders Holding GmbH, alle Niederlassungen der Mölders 
Baucentrum GmbH sowie alle Mölders hagebaumärkte)

 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Mölders Holding GmbH
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c) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und, sofern 

der Kunde Unternehmer ist, bis zur Tilgung aller aus Liefergeschäften 

bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der im engen Zusammen-

hang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisnebenforderun-

gen (Verzugszinsen oder -schaden etc) als Vorbehaltsware Eigentum des 

Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rech-

nung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigen-

tumsvorbehalt nicht auf.

d) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzah-

lung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen 

Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlan-

gen. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte 

nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemes-

sene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 

den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

e) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, 

dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Her-

steller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die 

Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der 

verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Mitei-

gentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis 

des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache 

erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer 

eintreten sollte, übertragt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum 

oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur 

Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen 

zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist 

eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragt der 

Kunde, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Verkäufer anteilig das Mit-

eigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

f) Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde 

bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen 

den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware 

anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab; der 

Verkäufer nimmt die Abtretung an. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, 

die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vor-

behaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche 

aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung.
g) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das 
Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen 
den Dritten oder gegen den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf 
Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten 
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab; 
der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Für das Verhältnis ist Ziffer 12 lit. e) 
Satz 1 maßgebend.
h) Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das 
Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus 
der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grund-
stücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbe-
haltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. Für das Verhältnis ist Ziffer 12 lit. e) Satz 1 maßgebend.
i) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau 
der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen 
gem. den Regelungen dieser Ziffer 12 auf den Verkäufer tatsächlich überge-
hen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Ver-
pfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

j) Der Verkäufer ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur 
Einziehung der gem. den Regelungen dieser Ziffer 12 abgetretenen Forde-
rungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen 
Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, 
auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der 
Kunde die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und die-
sen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern 
die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
k) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware 
oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde den Verkäufer unver-
züglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen 
zu unterrichten.
l) Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfah-
rens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder 
zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der ab-
getretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt 
die Einzugsermächtigung ebenfalls.
m) Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 19 % (10% 
Wertabschlag, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO) zzgl. der gesetzlich gülti-
gen Umsatzsteuer, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder 
Freigabe verpflichtet. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäufer 
nicht einen niedrigeren realisierbaren Wert der Vorbehaltsware nachweist, 
die Einkaufspreise des Kunden oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware 
die Herstellungskosten des Sicherungsgutes bzw. des Miteigentumsanteils 
anzusetzen, abzüglich eines zulässigen Bewertungsabschlages von max. 19 
% der zu sichernden Forderung (10% Wertabschlag, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 
171 II InsO), zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer, wegen möglicher 
Mindererlöse. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus Lieferge-
schäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen an den Kunden über.

13. Gerichtsstand, Salvatorische Klausel, Datenschutz
a) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechs 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundes-
republik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen Verkäufer 
und Kunde und Erfüllungsort im Geschäftsverkehr der Sitz unserer Gesell-
schaft. b) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam oder un-
durchsetzbar sein oder künftig werden oder eine Regelungslücke vorliegen, 
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedin-
gungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung oder Regelungslücke tritt eine Regelung, die, soweit rechtlich zu-
lässig, der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung 
wirtschaftlich am Nächsten kommt. 
b) Stellt der Kunde oder dessen Vertreter uns im Rahmen von Vertragsab-
schlüssen oder Bestellungen seine E-Mail-Adresse bereit, sind wir berech-
tigt, an ihn Kundeninformationen und Newsletter per E-Mail zu versenden. 
Eine Weitergabe der Daten des Kunden an Dritte erfolgt nicht. Der Kunde 
oder dessen Vertreter können der Verwendung der E-Mail-Adresse jederzeit 
widersprechen, ohne dass hierfür Kosten entstehen. Der Kunde oder des-
sen Vertreter können dem Versand des Newsletters jederzeit widerspre-
chen, indem sie den gesonderten Link, der in jeder E-Mail bereitgestellt 
wird, anklicken oder ihren Widerspruch schriftlich an uns richten.

(Stand 22.10.2018) 

* Ort, Datum * Name Antragssteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter

* Unterschrift Antragsteller oder 
Vertretungsbevollmächtigter
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